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1 Einleitung und Ausgangssituation 

Die Bewertung des chemischen Zustands der Wasserkörper erfolgt für den 2. Bewirtschaf-

tungsplan mit Ausnahme für die Stoffe 2, 5, 15, 20, 22, 23 und 28 (im Vorgriff auf die Umset-

zung der RL 2013/39/EU) nach den Vorgaben der Verordnung zum Schutz der Oberflächen-

gewässer (Oberflächengewässerverordnung – OGewV) des Bundes vom 20. Juli 2011, 

BGBl. I S. 1429. Die OGewV (2011) setzt bereits die Anforderungen aus den Richtlinien 

2000/60/EG, 2008/105/ EG und 2009/90/EG national um.  

Durch das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union wurde am 12. Au-

gust 2013 die Richtlinie 2013/39/EU zur Änderung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) 

und der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen (2008/105/EG) in Bezug auf prioritäre Stoffe 

im Bereich der Wasserpolitik beschlossen. Diese Änderungsrichtlinie ist durch die Mitglied-

staaten bis zum 14. September 2015 nach Artikel 3 der RL 2013/39/EU in nationales Recht 

umzusetzen, was durch eine entsprechende Änderung der OGewV erfolgen soll.  

Für die sieben bereits geregelten Stoffe 2, 5, 15, 20, 22, 23 und 28 wurden die Umwelt-

qualitätsnormen (UQN) überarbeitet. Der neue Artikel 3 Abs. 1a) i) der RL 2008/105/EG sieht 

vor, diese überarbeiteten UQN ab dem 22. Dezember 2015 anzuwenden, um durch die neu-

en Maßnahmenprogramme des zweiten Bewirtschaftungszyklus diese anspruchsvolleren 

Ziele bis zum 22. Dezember 2021 zu erreichen. Aufgrund dieses neuen Artikels der RL 

2008/105/EG werden die überarbeiteten UQN der Stoffe 2, 5, 15, 20, 22, 23 und 28 des An-

hangs I Teil A der RL 2013/39/EU deutschlandweit im laufenden Erarbeitungsprozess für die 

chemische Zustandsbewertung und die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne 

des zweiten WRRL-Zyklus zugrunde gelegt (s. hierzu Kapitel 3). 

 

2 Bewertung des chemischen Zustands  

der Oberflächenwasserkörper 

Die Überwachungsergebnisse werden nach Maßgabe von Anlage 8 Nr. 3 OGewV beurteilt. 

Die UQN für die Jahresdurchschnittswerte gelten als eingehalten, wenn die Jahresdurch-

schnittswerte der gemessenen Konzentrationen an den Messstellen die festgelegte JD-UQN 

nicht überschreiten. Für ausgewählte prioritäre Stoffe wurden zulässige Höchstkonzentratio-

nen (ZHK-UQN) festgelegt. Die zulässigen Höchstkonzentrationen gelten als eingehalten, 

wenn die Konzentration bei jeder Einzelmessung den Normwert nicht überschreitet. 

Bei der Beurteilung der Überwachungsergebnisse können gemäß Anlage 8 Nr. 3.3 OGewV 

bei den Metallen die natürliche Hintergrundkonzentration berücksichtigt werden, sofern die 

natürliche Hintergrundkonzentration größer als die UQN ist. 

Wenn alle UQN der prioritären Stoffe, der bestimmten anderen Schadstoffe und Nitrat einge-

halten sind, befindet sich der Oberflächenwasserkörper in einem guten chemischen Zustand.  

Die Darstellung erfolgt in den zwei Zustandsklassen „gut“ (kartenmäßige Darstellung blau) 

und „nicht gut“ (kartenmäßige Darstellung rot). 
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Gemäß des aktuellen Entwurfes der EU-Kommission zur Berichterstattung für den 2. Bewirt-

schaftungsplan erfolgt eine Berichterstattung nunmehr auf Ebene der Einzelstoffe und nicht 

mehr auf der Ebene von Schadstoffgruppen. Im 1. Bewirtschaftungsplan wurden die prioritä-

ren Stoffe und die bestimmten anderen Schadstoffe in die vier Schadstoffgruppen Schwer-

metalle, Pestizide, industrielle Schadstoffe und andere Schadstoffe eingeordnet und berich-

tet. 

 

3 Aufstellung des 2. Bewirtschaftungsplans 

3.1 Änderungen durch die RL 2013/39/EG 

Für die in Anhang I Teil A der Richtlinie aufgeführten Stoffe Anthracen (Nr. 2), Bromierte 

Diphenylether (Nr. 5), Fluoranthen (Nr. 15), Blei (Nr. 20), Naphthalin (Nr. 22), Nickel (Nr. 23) 

und Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Nr. 28) wurden strengere UQN fest-

gesetzt. Diese werden mit Ausnahme von Nickel und Blei für die chemische Zustandsbewer-

tung sowie die Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne des zweiten WRRL-

Zyklus bereits zugrunde gelegt 

Im Einzelnen wurden bei den Stoffen folgende Überarbeitungen vorgenommen: 

 Anthracen (Nr. 2) 

Der Wert für die zulässige Höchstkonzentration (ZHK-UQN) verringert sich für alle ober-

irdischen Gewässer. 

 Bromierte Diphenylether (Nr. 5) 

Die UQN für den Jahresdurchschnitt (JD-UQN) wurde gestrichen. Es wurden Vorgaben 

für die zulässige Höchstkonzentration (ZHK-UQN) und für Biota (UQN-Biota), bezogen 

auf Fische, aufgenommen. 

 Fluoranthen (Nr.15) 

Die UQN für die wässrige Phase (sowohl JD-UQN als auch ZHK-UQN) wurden strenger 

gefasst. Zusätzlich wurde eine UQN für Biota, bezogen auf Krebs- und Weichtiere, auf-

genommen. 

 Blei und Bleiverbindungen (Nr. 20) 

Die UQN für den Jahresdurchschnitt (JD-UQN) wurde strenger gefasst. Für Binnen-

oberflächengewässer bezieht sie sich auf bioverfügbare Konzentrationen. Darüber hin-

aus wurde für alle Gewässer ein Wert für die zulässige Höchstkonzentration eingeführt 

(ZHK-UQN). 

 Naphthalin (Nr. 22) 

Der Wert für die UQN für den Jahresdurchschnitt (JD-UQN) verringert sich. Darüber hin-

aus wird ein Wert für die zulässige Höchstkonzentration (ZHK-UQN) eingeführt. 



LAWA Textbaustein  
Bewertung des chemischen Zustandes für den 2. Bewirtschaftungsplan Stand: 04.07.2014 

4 

 

 Nickel und Nickelverbindungen (Nr. 23) 

Die UQN für den Jahresdurchschnitt (JD-UQN) wurde verschärft. Für Binnenoberflä-

chengewässer bezieht sich die Norm auf bioverfügbare Konzentrationen. Darüber hinaus 

wurde für alle Gewässer ein Wert für die zulässige Höchstkonzentration eingeführt (ZHK-

UQN). 

 Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (Nr. 28) 

Diese Stoffgruppe wurde umfassend neu strukturiert. Die Werte der UQN für den Jahres-

durchschnitt (JD-UQN) und für Biota (bezogen auf Krebs- und Weichtiere) der Ände-

rungsrichtlinie wurden neu eingeführt und beziehen sich lediglich auf Benzo(a)pyren. Die 

UQN-Vorgaben für den Jahresdurchschnittswert für Benzo(b)- und Benzo(k)fluoranthen 

sowie für Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren entfallen. Für Benzo(b)- und 

Benzo(k)fluoranthen sowie für Benzo(g,h,i)perylen erfolgte die Festlegung von zulässigen 

Höchstkonzentrationen (ZHK-UQN), für Benzo(a)pyren hat sich die ZHK-UQN Vorgabe 

verändert. 

 Aus fachlichen Gründen erfolgte eine Anpassung (Streichung der UQN für den Jahres-

durchschnitt (JD-UQN)) für Hexachlorbenzol (Nr. 16), Hexachlorbutadien (Nr. 17) und 

Quecksilber und Quecksilberverbindungen (Nr. 21).  

 

Für die 12 neu identifizierten Stoffe der Nummern 34 bis 45 ist erst bis zum 22. Dezember 

2018 ein zusätzliches Überwachungsprogramm zu erstellen und ein vorläufiges Maßnah-

menprogramm an die Kommission zu übermitteln. 

 

3.2 Vorgehensweise der Länder 

Bei der Einstufung des chemischen Zustands für Oberflächenwasserkörper nach den verän-

derten Vorgaben wird - zwischen den Ländern abgestimmt - wie folgt verfahren: 

 Für die Stoffe Anthracen (Nr. 2) und Naphthalin (Nr. 22) erfolgt eine Bewertung nach den 

überarbeiteten Vorgaben.  

 Für Fluoranthen (Nr. 15) erfolgt die Bewertung anhand der strengeren UQN-Vorgaben in 

der wässrigen Phase sowie bereits vorhandener Biota-Untersuchungen.  

 Für Blei (Nr. 20) und Nickel (Nr. 23) in Binnenoberflächengewässern (oberirdische Ge-

wässer ohne Übergangsgewässer) liegt noch keine Leitlinie der EU für die Berücksichti-

gung der bioverfügbaren Konzentrationen vor. Damit kann für diese Gewässer noch kei-

ne Bewertung mit den neuen UQN-Vorgaben für den Jahresdurchschnitt erfolgen, und es 

erfolgt eine Verlängerung der Gültigkeit der derzeit gültigen UQN bis zum 22.12.2014. 

Damit bilden die UQN-Vorgaben nach Anlage 7 OGewV (2011) noch die Bewertungs-

grundlage. Für die sonstigen Gewässer (Übergangs- und Küstengewässer nach § 3 Nr. 2 

WHG) wurde nach den UQN-Vorgaben für den Jahresdurchschnitt ausgewertet. Darüber 

hinaus erfolgte für alle Gewässer die Bewertung nach den Vorgaben für die zulässige 

Jahreshöchstkonzentration (ZHK-UQN). 
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 Für Bromierte Diphenylether (Nr. 5) und Benzo(a)pyren (Nr. 28) erfolgt die Bewertung 

„nicht gut“ nur an Messstellen und Wasserkörpern, an denen in Biota eine Überschrei-

tung der UQN der RL 2013/39/EU bzw. Befunde größer Bestimmungsgrenze in der Was-

serphase vorliegen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Befunden in der Wasserpha-

se mit Überschreitungen der Biota-UQN korrelieren.  

Liegen keinerlei Messwerte oder andere Erkenntnisse in einem Wasserkörper vor, ist der 

Zustand des Wasserkörpers in der Berichterstattung für diesen Stoff als „unknown“ an-

zugeben.  

 

Die Ergebnisse der Bewertung des chemischen Zustands der Oberflächenwasserkörper für 

den 2. Bewirtschaftungsplan sind [in Karte xy für die FGG xy und die Koordinierungsräume 

dargestellt und in der Tabelle xy für die Kategorien Flüsse, Seen, Übergangsgewässer und 

Küstengewässer differenziert in den Koordinierungsräumen] dargestellt. 

Deutschland macht für die Darstellung der unterschiedlichen Sachverhalte von der Möglich-

keit Gebrauch, neben dem Gesamtzustand für bestimmte Gruppen prioritärer bzw. bestimm-

ter anderer Schadstoffe weitere Karten zu erstellen. 

 

3.3 Vergleich mit dem 1. Bewirtschaftungsplan 

Für den Vergleich mit den Ergebnissen des 1. Bewirtschaftungsplanes erfolgt die Bewertung 

des chemischen Zustandes ausschließlich auf Basis der OGewV (2011) ohne Berücksichti-

gung der strengeren UQN der RL 2013/39/EG. Hierbei ist zusätzlich zu beachten, dass im  

1. Bewirtschaftungsplan die Bewertung des chemischen Zustandes ohne die Biota-UQN für 

Quecksilber wegen fehlender Messdaten erfolgte.  

 

4 Ausblick: Abschätzung der Belastung für die strengeren UQN in Biota 

Bromierte Diphenylether (Nr. 5) und die PAK (Nr. 28) sind als ubiquitäre Stoffe klassifiziert. 

Es wird davon ausgegangen, dass die UQN-Vorgaben für Biota in Deutschland flächen-

deckend überschritten werden. Auch für Fluoranthen (Nr. 15) wird es wohl weitverbreitet 

Überschreitungen geben. 


